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Sie dienen ausschließlich eventueller Rückfragen durch die Große Beschlusskammer.
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1 1 ! Die Wasserstoff-Kernnetzbetreiber erheben Entgelte für die Bereitstellung von Ein- und 
Ausspeisekapazitäten für das Wasserstoff-Kernnetz. Das Entgelt wird in €/kWh/h/a berechnet. Es gilt 
stets für eine nicht unterbrechbare Jahreskapazität. Für die Überspeisung von Wasserstoff vom Netz 
eines Wasserstoff-Kernnetzbetreibers in das Netz eines anderen Wasserstoff-Kernnetzbetreibers 
wird kein Entgelt erhoben.

Die Wasserstoff-Kernnetzbetreiber erheben Entgelte für die Bereitstellung von Ein- und 
Ausspeisekapazitäten für das Wasserstoff-Kernnetz. Das Entgelt wird in €/kWh/h/a 
berechnet. Es gilt stets für eine gebuchte feste frei zuordenbare Jahreskapazität. Für den 
Transport von Wasserstoff vom Netz eines Wasserstoff-Kernnetzbetreibers in das Netz eines 
anderen Wasserstoff-Kernnetzbetreibers wird kein Entgelt erhoben. 

Abweichend von Satz 1 wird im Kalenderjahr des Anschlusses des Netzkunden ein 
anteiliges Entgelt für die gebuchte feste frei zuordenbare Transportkapazität erhoben. 
Entnahmen, bzw. Einspeisungen von Wasserstoff zur Umsetzung eines Testbetriebs vor 
Aufnahme des Regelbetriebs werden auch ohne Buchung einer   feste frei zuordenbare 
Jahreskapazität durch den Wasserstoff-Kernnetzbetreiber ermöglicht.

Eine Diskussion zwischen Netznutzern und BNetzA zur Netzentgeltsystematik und 
Kapazitätsvergabe vor Festlegung einer Jahreskapazität als Standardprodukt an Ein- und 
Ausspeisepunkten (€/kWh/h/a) wäre zu begrüßen. Eine grundlegende Diskussion des 
Wasserstoff-Marktdesigns kann nicht durch Konsultationsbeträge in Festlegungsverfahren 
ersetzt werden. Wir bitten, die angekündigte Folgefestlegung zu Kapazitätsprodukten sowie -
entgelten im Wasserstoff-Kernnetz zeitnah zu beginnen. 

Die "gebuchte, feste, freizuordenbare Jahreskapazität“ sollte das Standardprodukt bilden.

Die Formulierung in Tenor 1 „Überspeisung von Wasserstoff vom Netz eines Wasserstoff-
Kernnetzbetreibers in das Netz eines anderen Wasserstoff-Kernnetzbetreiber wird kein 
Entgelt erhoben“ sollte ggf. neu formuliert werden. Wir begrüßen zwar die damit verbundene 
Intention der GBK und lehnen die Addierung von regulierten Entgelten während das 
Wasserstofftransportes („Pancaking“) ab. Jedoch ist die Kapazitätsvergabe an buchbaren  
Übergabepunkten zwischen unterschiedlichen Wasserstoff-Kernnetzbetreibern noch offen. 
Zudem wird der Begriff „Überspeisung“ energiewirtschaftlich in anderen Zusammenhängen 
verwendet und kann in Tenor 1 beispielsweise durch „Transport“ ersetzt werden. 

Unabhängig von der Frage der zukünftigen Kapazitätsvergabe im Regelbetrieb sollte im Fall 
des unterjährigen Netzanschlusses nur die Zahlung eines anteiligen Netzentgeltes 
notwendig sein. Zudem sind Testbetriebe mit geringfügigen Einspeisungen und Entnahmen 
von Wasserstoff bei den meisten Netznutzern zu erwarten. Für entsprechende Testphasen 
sollten keine Jahreskapazitätsbuchungen vorausgesetzt werden.
Wir bitten um eine bessere Berücksichtigung der „Hochlaufsituation“ in der vorliegenden 
sowie weiteren BNetzA-Festlegung zum Wasserstoff-Kernnetz. 

BKV Uniper SE

2 2 ! Vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen für die Amortisationsphase nach Ziffer 3 legen alle 
Wasserstoff-Kernnetzbetreiber für jedes Kalenderjahr gemeinsam ein distanzunabhängiges Entgelt 
für alle Ein- und Ausspeisepunkte des Wasserstoff-Kernnetzes fest. Dabei sind die nach § 14 Abs. 2 
WasserstoffNEV genehmigten Kosten einschließlich der Zu- und Abschläge nach Ziffer 7 Buchstabe 
g) durch die für das Kalenderjahr prognostizierten kontrahierten Kapazitäten der Ein- und 
Ausspeisepunkte zu dividieren. Wird ein Entgelt nach Satz 1 gebildet, veröffentlichen die 
Wasserstoff-Kernnetzbetreiber es spätestens am 01.11. des vorherigen Kalenderjahres. Die 
Veröffentlichung ist unverzüglich zu korrigieren, sofern das Entgelt sich danach noch ändert.

Vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen für die Amortisationsphase nach Ziffer 3 legen 
alle Wasserstoff-Kernnetzbetreiber für jedes Kalenderjahr gemeinsam ein 
distanzunabhängiges Entgelt für alle Ein- und Ausspeisepunkte des Wasserstoff-Kernnetzes 
fest. Dabei sind die nach § 14 Abs. 2 WasserstoffNEV genehmigten Kosten einschließlich 
der Zu- und Abschläge nach Ziffer 7 Buchstabe g) durch die für das Kalenderjahr 
prognostizierten kontrahierten Kapazitäten der Ein- und Ausspeisepunkte zu dividieren. Wird 
ein Entgelt nach Satz 1 gebildet, veröffentlichen die Wasserstoff-Kernnetzbetreiber es 
spätestens am 01.11. des vorherigen Kalenderjahres. Das abweichend nach Ziffer 3 
ermittelte Hochlaufentgelt wird zum 30.05. des vorherigen Kalenderjahres veröffentlicht. Die 
Veröffentlichung ist unverzüglich zu korrigieren, sofern das Entgelt aufgrund 
außergewöhnlicher Umstände, unter denen eine Nichtanpassung der Entgelthöhe den 
Betrieb des Wasserstoffkernnetzbetreibers gefährden würde, neu berechnet wird.

Das endgültige Hochlaufentgelt im Wasserstoff-Kernnetz sollte möglichst frühzeitig 
veröffentlicht werden. Wir empfehlen die Anlehnung der Entgeltveröffentlichung an aus dem 
Gasmarkt bekannten Zeitpunkten.

Eine nachträgliche Anpassung des Netzentgelts sollte unbedingt vermieden werden, bzw. an 
restriktive Voraussetzungen geknüpft sein. Wir empfehlen die Anlehnung der Formulierung 
in Tenor 2 an den Gas-Netzkodex TAR. Dieser sieht eine Neuberechnung des Netzentgelts 
nur vor bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände vor, unter denen eine Nichtanpassung 
der Entgelthöhe den Betrieb des Netzbetreibers gefährden würde.

LF Uniper SE

15 8 ! Andere Entgelte als die in diesem Beschluss vorgesehenen sind nicht zulässig. Andere Entgelte für notwendige Dienstleistungen des Wasserstoff-Kernnetzbetreibers 
gegenüber dem Netzkunden, wie Messtellenbetrieb und Metering, sind nicht zulässig.

Tenor 8 sollte ebenfalls konkretisiert werden. Zum einem kündigt die GBK in ihrer 
Festlegungsbegründung schon eine Folgefestlegung zur Ausdifferenzierung der 
Netzentgeltsystematik für Mitte 2024 an. Im Zuge dieser Folgefestlegung müsste Tenor 8 
von WANDA absehbar umformuliert werden. Zum anderen sprechen wir uns für ein 
transparentes Netzentgelt im Wasserstoffmarkt aus. Dieses Netzentgelt sollte alle 
notwendigen Serviceleistungen des regulierten Wasserstoff-Kernnetzbetreibers gegenüber 
seiner Netzkunden, wie Messtellenbetrieb und Metering inkludieren.

LF Uniper SE
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